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Bekanntmachung 
vom 12. Februar 2025 
 

Aktenzeichen: Sachbearbeiter/in: Zuständiges Amt: 
I/10 – 0280.0/6323 Georg Keil I/10 
 

 

Bekanntmachung der Zweckverbände; 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwertung 
Schwandorf für das Jahr 2025 
 

Aufgrund der §§ 15 ff. der Verbandssatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.10.2015 (RABI OPf. S 88), geändert durch Satzung zur Änderung dieser 
Verbandssatzung vom 13.06.2024 (RABI OPf. S. 108) und der Art. 40 ff. des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit – KommZG – (BayRS 2020-6-1-l), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI S. 385), in Verbindung mit Art 63 ff. der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-l), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.06.2024 (GVBI S. 98) erlässt der Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung 
Schwandorf eine Haushaltssatzung. 
 
Die Satzung wurde im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz Nr. 1/2025 vom  
16. Januar 2025, Seiten 57 und 58, amtlich bekannt gemacht. 
Die Satzung liegt während der üblichen Geschäftszeiten 

 

Montag - Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr 
Montag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 

 

im Rathaus der Stadt Neunburg vorm Wald,  
Schrannenplatz 1, Zugang über Gebäude B „Im Berg“ 

Zimmer B.1.01 im Obergeschoss 
 

für jedermann öffentlich zur Einsicht aus.  
 
Die Satzung kann auch im Internet unter 
www.neunburgvormwald.de/aktuelles/bekanntmachungen.html.de  
eingesehen werden.  
 

Neunburg vorm Wald, 12. Februar 2025 

STADT NEUNBURG VORM WALD 
 
 

Martin Birner 
Erster Bürgermeister 

 
Bekanntmachungsvermerk: 
Angeschlagen am    13.02.2025 
Abgenommen am   __________________ 

http://www.neunburgvormwald.de/aktuelles/bekanntmachungen.html.de

